
 Test 
Verhalten Dritter 

 

 
 



[1] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  Einleitung vor A. 
 
Was ist der zentrale Unterschied 
zwischen § 278 und § 831? 
 
 



[1] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  Einleitung vor A. 
 
Haftung bei Verhalten Dritter 
Einleitung 
1. Bei Ansprüchen aus Schuldverhältnissen 
    (namentlich aus § 280) gilt § 278: 
    Der Schuldner muss sich 
    Fehlverhalten seiner gesetzlichen Vertreter 
    und Erfüllungsgehilfen zurechnen lassen. 
2. § 831: Haftung des Geschäftsherrn 
    für eigenes Auswahl- / Überwachungsverschulden. 
 
 



[2] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. I. 
 
Normzweck des § 278? 
 
 



[2] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. I. 
 
A. § 278 
I. Normzweck 
Wer aus der Arbeitsteilung Vorteile zieht, 
soll auch die daraus entstehenden Risiken tragen 
und für Fehlverhalten seiner Gehilfen einstehen, 
und zwar ohne Exkulpationsmöglichkeit. 
NB: § 278 ist keine Anspruchsgrundlage, 
sondern setzt eine AGL voraus. 
 
 



[3] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. I. /2 
 
Was muss ein Schuldner sich zurechnen lassen? 
 
 



[3] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. I. /2 
 
Über den Wortlaut des § 278 hinaus 
muss ein Schuldner sich nicht nur 
das Verschulden von Gehilfen zurechnen lassen, 
sondern deren gesamtes Verhalten. 
Soweit S nur ein bestimmtes Verhalten schuldet 
(etwa bei Dienstverträgen und Nebenpflichten), 
kann eine Pflichtverletzung nur bejaht werden, 
wenn dem S schon das Verhalten seiner Gehilfen 
zugerechnet wird. 
I.R.d. Vertretenmüssens ist dann nur noch zu prüfen, 
ob sich der Gehilfe hätte anders verhalten können. 
 
 



[4] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 
 
Prüfungspunkte bei der Prüfung des § 278? 
 
 



[4] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 
 
II. Prüfungspunkte 
1. Schuldverhältnis 
    zwischen Geschädigtem und Geschäftsherrn 
    im Zeitpunkt des Fehlverhaltens. 
2. Schadensverursacher ist gesetzlicher Vertreter 
    oder Erfüllungsgehilfe. 
3. Tätigwerden in Erfüllung einer Verbindlichkeit. 
Rechtsfolge: 
Das Verhalten der Hilfsperson 
wird dem Schuldner zugerechnet. 
 
 



[5] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 1 
 
Arten von Schuldverhältnissen? 
 
 



[5] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 1 
 
1. Schuldverhältnis 
- Gesetzliches Schuldverhältnis 
  (z.B. c.i.c., GoA, EBV). 
- Vertragliches Schuldverhältnis 
  (auch Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte). 
 
 



[6] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 2 
 
Def. „Gesetzliche Vertreter (i.w.S.)“? 
 
 



[6] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 2 
 
2. Handelnde 
a) Gesetzliche Vertreter (i.w.S.) 
Def: Wer aufgrund gesetzlicher Vorschrift 
mit Wirkung für andere handeln kann: 
- Inhaber der elterlichen Sorge, 
- Betreuer, Vormund, 
- Ehegatten i.R.d. Schlüsselgewalt (§ 1357), 
- Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter, 
- Zwangsverwalter, Insolvenzverwalter, 
- Treuhänder. 
 
 



[7] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 2/2 
 
Def. Erfüllungsgehilfen? 
 
 



[7] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 2/2 
 
b) Erfüllungsgehilfen 
Legal.-Def., § 278 S. 1: 
„Personen, deren sich der Schuldner 
zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient.“ 
Nicht erforderlich sind: 
- Soziale Abhängigkeit oder 
- Weisungsgebundenheit des Gehilfen. 
Kein Erfüllungsgehilfe ist ein Substitut 
i.S.d. §§ 664 I 2, 691 S. 2. 
 
 



[8] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 2/3 
 
„Verbindlichkeiten“ i.S.d. § 278? 
 
 



[8] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 2/3 
 
NB: „Verbindlichkeiten“ i.S.d. § 278 
sind nicht nur Leistungspflichten, 
sondern auch Nebenpflichten 
(z.B. Schutz-, Sorgfalts- und Aufklärungspflichten). 
Bsp: Gäste des Mieters 
sind hinsichtlich der Obhutspflichten des Mieters 
dessen Erfüllungsgehilfen. 
 
 



Dr. Jacoby  Ende der Antworten 
 
Lassen Sie sich nicht dadurch entmutigen, 
dass Ihr Test vielleicht beim ersten Mal 
nicht ganz wunschgemäß geklappt hat! 
Bei der Wiederholung werden Sie schnell 
einen Fortschritt feststellen! 
Je öfter Sie die Fragen wiederholen 
und mit den Antworten abgleichen, 
desto sicherer werden Sie! 
 
 



Dr. Jacoby  Ende der Antworten 
 
Die weiteren Testfragen finden Sie 
auf unseren Karteikarten beantwortet. 
Viel Erfolg! 

 
 



[9-11] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 2/4 
 
Händler V verkauft einen Wäschetrockner. 
Dieser zerstört die Wäsche des Käufers K, 
weil der Hersteller H 
schuldhaft ein falsches Fusselsieb eingebaut hat. 
Haftet V aus §§ 437 Nr. 3, 280 I 
oder kann er sich nach § 280 I 2 exkulpieren? 
 
 



[12] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 3 
 
Was bedeutet „in Erfüllung“ der Verbindlichkeit? 
 
 



[13,14] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 3/2 
 
Ein Handwerker bestiehlt den Auftraggeber 
seines Chefs: Im Haus lässt er eine Vase mitgehen, 
auf der Straße entwendet er dessen Pkw. 
Haftet sein Chef hierfür aus § 280 I? 
 
 



[15] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 4 
 
Haftet ein Schuldunfähiger (z.B. ein Sechsjähriger) 
für Fehlverhalten seiner gesetzl. Vertreter? 
 
 



[16] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 5 
 
Nach wessen Person 
bestimmt sich der Sorgfaltsmaßstab? 
 
 



[17] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. III.* 
 
Ist ein Haftungsausschluss 
für vorsätzliches Fehlverhalten des Gehilfen möglich? 
 
 



[18] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. IV.* 
 
Ist § 278 ist entsprechend anwendbar 
auf Obliegenheiten? 
 
 



[19] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. I. 
 
Haftet man außerhalb von Schuldverhältnissen 
für Fehlverhalten von Gehilfen? 
 
 



[20] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. I. /2 
 
Verdrängen Ansprüche aus Schuldverhältnis 
den Anspruch aus § 831? 
 
 



[21] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 
 
Prüfschema für § 831? 
 
 



[22] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 1 
 
Def. Verrichtungsgehilfe? 
Wer ist „bestellt“? 
Was bedeutet Weisungsgebundenheit? 
 
 



[23] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 1/2 
 
Ist soziale Abhängigkeit erforderlich? 
 
 



[24] Dr. Jacoby  Haftung und Dritte  § 831 B. II. 2 
 
Unerlaubte Handlung des Verrichtungsgehilfen: 
Was ist nicht erforderlich? 
 
 



[25] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 3 
 
Handeln in Ausführung der Verrichtung? 
 
 



[26] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 4 
 
Entlastungsbeweis nach § 831 I 2: 
§ 831 I 2 Fall 1? 
 
 



[27] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 4/2 
 
Maßgeblicher Zeitpunkt? 
 
 



[27a] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 4/2a 
 
§ 831 I 2 Fall 2? 
 
 



[28] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 4/3* 
 
Dezentralisierter Entlastungsbeweis? 
 
 



[29] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 31 C. I. 
 
Ist Handeln von Vorstand bzw. Vorstandsmitgliedern 
und Repräsentanten Handeln für den Verein? 
 
 



[30] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 31 C. II. 
 
Wer haftet? 
 
 



[31] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 31 C. III. 
 
Für wessen Handeln wird gehaftet? 
 
 



[32] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 31 C. III. /2 
 
Wer ist Repräsentant? 
 
 



 



[9-11] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 2/4 
 
Händler V verkauft einen Wäschetrockner. 
Dieser zerstört die Wäsche des Käufers K, 
weil der Hersteller H 
schuldhaft ein falsches Fusselsieb eingebaut hat. 
Haftet V aus §§ 437 Nr. 3, 280 I 
oder kann er sich nach § 280 I 2 exkulpieren? 
 
 



[12] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 3 
 
Was bedeutet „in Erfüllung“ der Verbindlichkeit? 
 
 



[13,14] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 3/2 
 
Ein Handwerker bestiehlt den Auftraggeber 
seines Chefs: Im Haus lässt er eine Vase mitgehen, 
auf der Straße entwendet er dessen Pkw. 
Haftet sein Chef hierfür aus § 280 I? 
 
 



[15] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 4 
 
Haftet ein Schuldunfähiger (z.B. ein Sechsjähriger) 
für Fehlverhalten seiner gesetzl. Vertreter? 
 
 



[16] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. II. 5 
 
Nach wessen Person 
bestimmt sich der Sorgfaltsmaßstab? 
 
 



[17] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. III.* 
 
Ist ein Haftungsausschluss 
für vorsätzliches Fehlverhalten des Gehilfen möglich? 
 
 



[18] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 278 A. IV.* 
 
Ist § 278 ist entsprechend anwendbar 
auf Obliegenheiten? 
 
 



[19] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. I. 
 
Haftet man außerhalb von Schuldverhältnissen 
für Fehlverhalten von Gehilfen? 
 
 



[20] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. I. /2 
 
Verdrängen Ansprüche aus Schuldverhältnis 
den Anspruch aus § 831? 
 
 



[21] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 
 
Prüfschema für § 831? 
 
 



[22] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 1 
 
Def. Verrichtungsgehilfe? 
Wer ist „bestellt“? 
Was bedeutet Weisungsgebundenheit? 
 
 



[23] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 1/2 
 
Ist soziale Abhängigkeit erforderlich? 
 
 



[24] Dr. Jacoby  Haftung und Dritte  § 831 B. II. 2 
 
Unerlaubte Handlung des Verrichtungsgehilfen: 
Was ist nicht erforderlich? 
 
 



[25] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 3 
 
Handeln in Ausführung der Verrichtung? 
 
 



[26] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 4 
 
Entlastungsbeweis nach § 831 I 2: 
§ 831 I 2 Fall 1? 
 
 



[27] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 4/2 
 
Maßgeblicher Zeitpunkt? 
 
 



[27a] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 4/2a 
 
§ 831 I 2 Fall 2? 
 
 



[28] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 831 B. II. 4/3* 
 
Dezentralisierter Entlastungsbeweis? 
 
 



[29] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 31 C. I. 
 
Ist Handeln von Vorstand bzw. Vorstandsmitgliedern 
und Repräsentanten Handeln für den Verein? 
 
 



[30] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 31 C. II. 
 
Wer haftet? 
 
 



[31] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 31 C. III. 
 
Für wessen Handeln wird gehaftet? 
 
 



[32] Dr. Jacoby  Haftung u. Dritte  § 31 C. III. /2 
 
Wer ist Repräsentant? 
 
 



 


